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Von:
Gesendet: Mittwoch, 6. April 2022 16:20
An:
Cc:
Betreff: z.K. Brief UBA-Präsident  an LAI-Vorsitz  zur 

Kündigung des UBA im VKoopUIS-Projekt Nr. 24 BUBE
Anlagen: 2022-04-06_P-Brief LAI_UBA_VKoopUIS-Projekt24.pdf

Lieber  
 
herzlichen Dank schon jetzt für Ihre Unterstützung beim geplanten Ausstieg des UBA aus dem VKoopUIS-Projekts Nr. 
24 BUBE (s.u.).  hat Sie ja bereits über unsere Gründe und Details informiert. 
 
Ich möchte Ihnen heute beiliegenden Brief des UBA-Präsidenten  an den LAI-Vorsitz  
z.K. geben, in dem die Kündigung des UBA und der Ausstieg des UBA aus dem VKoopUIS-Projekt Nr. 24 BUBE 
spätestens zum 31.12.2023 angekündigt wird. Dieser Brief ist mit den Kolleginnen und Kollegen der IG I bzw. IG I 2 
abgestimmt und wurde heute an  versandt. Direkte Ansprechpartner*innen in der IG I sind  

 und  
Möglicherweise wird  oder ggf. andere Vertreter*innen aus den Länder auch an Sie mit Beschwerden 
über das UBA herantreten. Nun sind Sie schon „vorgewarnt“. Wenn Sie weitere inhaltliche Unterstützung 
unsererseits benötigen, dann lassen Sie uns dies bitte wissen. 
 
Merci nochmal und viele Grüße 

 
 
************** 
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Von: bmuv.bund.de>  
Gesendet: Mittwoch, 6. April 2022 15:41 
An: uba.de> 
Cc: uba.de>; bmuv.bund.de>; '  

BfN.de> 
Betreff: AW: Bitte um Einschätzung und Rücksprache zu Ausstieg des UBA aus VKoopUIS-Projekt Nr. 24 BUBE 
 
Liebe  
 
heute erst einmal nur eine Zwischenmeldung: 
 

1. Die Aktenlage ist ja wirklich dünn, was Kündigungen betrifft. Auch die übergeordnete Vereinbarung KoopUIS 
gibt diesbezüglich unmittelbar Nichts her. Das Projektdatenblatt selbst spricht Kündigungsfragen nur in 
Bezug auf Finanzierungsbelange auf Seite 11 an. Ganz fremd war das Thema Kündigung den BUBE-Partnern 
also nicht.  
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2. Ganz fremd ist das Kündigungsthema auch anderen Projekten nicht. Ich habe hier einmal zwei Beispiele 
beigefügt, wie Kündigungen in anderen Projektdatenblättern geregelt sind. Das hilft Ihnen zwar nicht 
unmittelbar weiter, kann aber eine Anleihe dafür sein, was man bei einer Übertragung auf Ihren Fall 
beachten sollte.  

3. Praktisch sind bis zur Stunde noch keine Beispielfälle bekannt, gleichgültig ob mit oder ohne 
entsprechenden Regelungen in Projektdatenblättern. Ich habe aber die Leiterin der Geschäftsstelle des 
Lenkungsausschusses KoopUIS,  (BfN) gebeten, morgen einmal einen Blick in ihre Akten zu 
werfen, ob dort solche Austrittsfälle bekannt geworden sind. Aus der Erinnerung war aber auch ihre 
Auskunft erst einmal negativ. 

4. Sollten wir keine Beispielfälle ohne Grundlage im Projektdatenblatt finden, werde ich morgen mal prüfen, 
ob wir – auch wenn die Vereinbarung KoopUIS und die einzelnen projektbezogenen Zusammenarbeitsregeln 
zwischen Rechtsträgern des öffentlichen Gemeinwesens zur Anwendung kommen und damit öffentlich-
rechtlich ausgestaltet sind – beim Fehlen von Regelungen die Lücken ggf. aus dem allgemeinen 
Vertragsrecht des BGB heraus schließen können.  

 
Ich bin zuversichtlich, dass wir eine wie auch immer geartete, belastbare Lösung finden.  
 
Beste Grüße 
 

 
 

Von: uba.de>  
Gesendet: Freitag, 1. April 2022 14:30 
An: bmuv.bund.de> 
Cc: uba.de> 
Betreff: Bitte um Einschätzung und Rücksprache zu Ausstieg des UBA aus VKoopUIS-Projekt Nr. 24 BUBE 
 
Lieber  
 
vielen Dank für das konstruktive Gespräch gerade eben! Anbei wie versprochen einige Hintergrundinformationen 
sowie das aktuelle Projektdatenblatt. (Zu diesem sei noch gesagt, dass wir gegenwärtig 2 Beschlussvorschläge 
abstimmen, die für den Bereich KaVKA (42. BImSchV) das Land Hamburg als Teilprojektträger festlegen.) 
 
Das Fachgebiet III 2.7 des Umweltbundesamtes hat seit Bestehen des Bund-Länder-Kooperationsprojekts Nr. 24 
„BUBE“ unter dem Dach der VKoopUIS und damit seit 15 Jahren die Projektträgerschaft und die Projektleitung des 
Projektes inne und finanziert die gemeinsamen Aufgaben der Kooperation zu 50 Prozent. Im Rahmen dieser 
Kooperation sind die Webanwendungen BUBE und KaVKA sowie die Webseite www.thru.de entstanden, sie wurden 
gepflegt und weiter entwickelt. In föderaler Kooperation zwischen Bund und Ländern wurden somit erfolgreich und 
im Umweltbereich wegweisend neue, gesetzlich verpflichtende Berichterstattungsprozesse in vollständig digitale 
und medienbruchfreie Lösungen umgesetzt. 
 
Mit seinem Engagement hat das Umweltbundesamt in den vergangenen Jahren die Länder für ihre 
Vollzugstätigkeiten (BUBE und KaVKA) umfassend unterstützt. Nach einvernehmlicher Rücksprache mit der 
Fachseite im BMUV (IG I und IG I 2), der Fachseite und dem Zentralbereich des UBA werden wir diese 
unterstützenden Aufgaben im Bereich des Ländervollzugs nicht mehr fortsetzen. Wir werden daher die 
Mitgliedschaft des UBA im VKoopUIS-Projekts Nr. 24 „BUBE“ und damit unsere bisherige Rolle als Projektträger und 
Projektleitung sowie als Konfinanzierungspartner spätestens mit Wirkung zum 31.12.2023 kündigen und uns künftig 
auf unsere Bundesaufgaben (PRTR-Register auf www.thru.de; Berichterstattung an EU) konzentrieren. 
 
Im Projektdatenblatt zum VKoopUIS-Projekt Nr. 24 BUBE sind keine Ausstiegsszenarien hinterlegt. Nach juristischer 
Prüfung im UBA ist ein Ausstieg des UBA mit ausreichender Vorlauffrist möglich. 
Da uns jedoch die genauen Modalitäten zur Kündigung gegenüber der VKoopUIS nicht klar sind, möchten wie Sie 
bitten, uns nach Sichtung der Informationen eine kurze Einschätzung über das notwendige Vorgehen zu geben, gern 
in einem Telefonat und gern nächste Woche. 
 
Viele Grüße 
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 und  
 
************** 

e 
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Hinweis: Ich arbeite in Teilzeit. Sie erreichen mich in der Regel  
 


